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Montag   07:30 -12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr 

Dienstag   07:30 - 12:00 Uhr (Nachmittags kein  Parteienverkehr)  

Mittwoch   07:30 - 12:00 Uhr (Nachmittags kein  Parteienverkehr)  

Donnerstag  07:30 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:30 Uhr  

Freitag   07:30 - 12:00 Uhr 

Bürgermeisterzeiten:  

Dienstag   08:00 - 11:00 Uhr 

Freitag   08:00 - 10:00 Uhr 

In dringenden Notfällen außerhalb des Parteienverkehrs, bin ich am Handy unter der  

Nummer  0676 / 46 11 275 erreichbar.  

Was macht unsere Gemeinde freundlich und lebendig?  

Mit Blick in die Zukunft nennen die Bewohner am häufigsten die Infrastruktur als wichtige  

Voraussetzung für Lebendigkeit ihrer Gemeinde, gefolgt von Arbeitsplätzen, wirtschaftlichen 

und sozialen Voraussetzungen und das Vorhanden sein von Gastronomie - speziell  

Dorfwirtshaus.  

Eine starke Bedeutung haben Nahversorger, Mobilität, Sport - und Freizeiteinrichtung, Verein 

und die Festkultur.  

Der Gemeinderat und ich freuen uns, gemeinsam mit Euch die Entwicklung der Gemeinde 

weiterhin zu gestalten.  

Ich wünsche uns einen schönen Sommer und viel Freude und Erholung.     

Geschätzte Gemeindebürger  

und Gemeindebürgerinnen!  
 

Änderung der Amtszeiten!  

Die Gemeinde ist die Anlaufstelle der Bevölkerung als Lebensraum,  

Servicestelle und als Behörde. Um allen Anforderungen gerecht zu 

werden, müssen vielfältige und oftmals herausfordernde Aufgaben 

erfüllt und konkrete Lösungen geboten werden.  

Daher kommt es mit 01. August 2019 zu den Änderungen der  

Amtszeiten.  
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Eure Bürgermeisterin  

Bitte um telefonische Vereinbarung!  
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!!! Schülerlotsen gesucht !!!  
Ein neues Schuljahr beginnt und deshalb gilt es wieder vermehrt darauf zu  

achten, dass der Schulweg für unsere Kinder zum Schulgebäude sicher ist.  

Ich suche daf¿r Freiwillige Helfer (Eltern, GroÇeltern, Verwandte, uswé.), die  

bereit sind, den Lotsen zu übernehmen.  

Nach einer kurzen Polizeilichen Einschulung  

(im Zuge des morgendlichen Dienstes) werden die Freiwilligen  

1x pro Monat von 7 00 - 740 Uhr eingeteilt.  

Der von mir erstellte Lotsenplan wird immer zu Monatsende an der Infotafel in der 

Schule ausgehängt. Im Sinne unserer Schulkinder bitte ich um eure aktive Mithilfe 

als zuverlässiger Schülerlotse.  

Für Fragen oder Anmeldung bitte bei mir melden 0664 / 78 74 407  

Mit freundlichen Grüßen eure  

Manuela Mühlbacher  

DEFIBRILLATOR - Verwendung  Der Defibrillator befindet sich neben der  

                   Eingangstür der Mehrzweckhalle  

Einleitung:  Der Defibrillator ist für den Einsatz an Patienten vorgesehen, bei  

denen ein Verdacht auf Herzstillstand mit erkennbarem Fehlen von  

Lebensfunktionen mit ALLEN folgenden Symptomen vorliegt: Bewusstlosigkeit,  

keine normale Atemtätigkeit, kein Puls oder keine anderen Lebenszeichen  

wahrnehmbar.  

Notruf veranlassen und zum Öffnen des Gehäuses den roten Knopf betätigen.  

ACHTUNG es piepst sehr laut, hört wieder auf.  

Defibrillator aus dem Gehäuse heben und neben den Patienten abstellen.  

Schritt 1 - Schalten Sie den Defibrillator mit der EIN/AUS -Taste ein, und folgen Sie 

    den Audioaufforderungen.  

Schritt 2 - Drücken Sie gegebenenfalls die Kindertaste ( nur, wenn der Patient  

    ein Kind ist und CPR Uni -padz Elektroden verwendet werden).  

Schritt 3 - Bringen Sie die Defibrillationselektroden am  

                Patienten an (folgen Sie den Audioaufforderungen  

                des Defibrillators)  

Schritt 4 - Geben Sie einen Schock an den Patienten ab,  

                 wenn Sie dazu aufgefordert werden  

Schritt 5 - Beginnen Sie mit der Wiederbelebung.  
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 Einnahmen  Ausgaben  

 Bisher neu  Bisher neu  

Ordentlicher Haushalt  2.186.300 2.413.700 2.186.300 2.413.700 

Außerordentlicher Haushalt  1.901.300 1.953.200 1.901.300 1.953.200 

Summen  4.087.600 4.366.900 4.087.600 4.366.900 

Nachtragsvoranschlag  

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2019 lag in der Zeit 

vom 14. Mai 2019 bis 29. Mai 2019 zur öffentlichen Einsichtnahme auf 

und wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Juni 2019  

beschlossen.  
 

Die Änderungen liegen im Wesentlichen bei den außerordentlichen 

Vorhaben sowie den Mehrausgaben im ordentlichen Haushalt wegen 

nicht vorhersehbarer Reparaturen, div. notwendiger Anschaffungen  

sowie Personaländerungen.  

 

 

    Unser Lehrling Ramona Frisch ist  

    nach 3 Jahren Lehrzeit zur  

    Lehrabschlussprüfung  am 24. Mai 2019  

    angetreten und hat diese mit  

    Auszeichnung bestanden.  

    Die Gemeinde gratuliert und wünscht  

    ihr auf ihren weiteren Berufs - und  

    Lebensweg viel Glück und Erfolg!  

 



Vortrag 

Thema:    Herbstarbeiten im Naturgarten  
 

Hier bekommen Sie viele Tipps wie Sie Ihren Garten fit für den  

Winter machen können:  

Vom Einwintern der Kübelpflanzen, Kompostieren und schonender  

Bodenbearbeitung bis hin zur Pflanzung vom Baum & Strauch.  

Weitere Themen sind biologischer Pflanzenschutz, Lagerung von Obst 

und Gemüse und die Anfertigung einfacher Überwinterungsquartiere 

für Nützlinge.  

Datum:   14. September 2019 

Uhrzeit:  18:00 Uhr 

Ort:        Gemeindeamt (St. Anton/J.) 
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Auf Grund der heißen und trockenen Witterungen ist in den Waldbeständen des 

Verwaltungsbezirkes Scheibbs bereits eine sehr starke Austrocknung eingetreten. 

Eine starke Austrocknung ist auch an der Streuauflage des Waldbodens  

festzustellen.  

Im Sinne der forstgesetzlichen Bestimmungen liegt daher eine erhöhte  

Waldbrandgefahr vor, weswegen die Einladung an alle Gemeindeämter und alle 

Polizeiinspektionen des Verwaltungsbezirkes ergeht, nachstehende Verordnung in 

geeigneter Form zu verlautbaren.  

Waldbrandverordnung 2019  

VERORDNUNG 

Gemäß § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 170 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975, BGBI.Nr. 440/1975 

i.d.g.F., wird für den Verwaltungsbezirk Scheibbs verordnet:  

 

§ 1 In allen Wäldern des Verwaltungsbezirkes Scheibbs und im  

Gefährdungsbereich des Waldes (Waldrandnähe) sind  

brandgefährliche Handlungen, wie jegliches Feuerentzünden, das Rauchen, 

das Hantieren mit offenem Feuer, sowie die  

Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen, verboten.  

HINWEIS: 

Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder 

die Windverhältnisse das Übergreifende eines Bodenfeuers oder das Über-

greifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünsti-

gen.  

§ 2 Übertretung dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen 

gemäß § 174 Abs. 1 lit. a, Ziffer 17 des Forstgesetzes 1975 i.d.g.F. mit einer 

Geldstrafe bis zu ϵ 7.270,-- oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen 

bestraft.  

§ 3 Dieses Verbot tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gilt bis auf Wiederruf.  
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Der Imkerverein Scheibbs ðSt. Anton gratuliert Leopold Streimelweger ganz herzlich zur  

Verleihung der bronzenen Weippelmedaille, als eine der höchsten Auszeichnungen durch den 

Österreichischen Imkerbund, welche er am Sonntag, den 7. April 2019 im Rahmen des  

Bezirksimkertages in Purgstall erhalten hat. Leopold ist seit 1968 Mitglied beim hiesigen  

Imkerverein, war viele Jahre Kassaprüfer der Ortsgruppe Scheibbs ðSt. Anton, verlässlicher  

Besucher zahlreicher Schulungen, Tagungen, Sitzungen und Helfer bei diversen  

Veranstaltungen. Er hat vielen Menschen die Welt der Honigbienen erklärt und näher  

gebracht. Besonderer Dank gilt ihm auch für die  

Unterstützung der angehenden Imkerinnen und Imker.  

Ehrung f¿r ăBienenvaterò Leopold Streimelweger  

NATUR VERBINDET - Wild auf Bienen  
Unsere fast 700 Wildbienen sind in Not, vor allem weil sie im intensiv genutzten Agrarland  

keine Lebensgrundlage mehr finden. Mit der Initiative ăWild auf Bienenò will der  

Naturschutzbund die bedrohten Insekten schützen und unsere Landschaft wieder vielfältiger machen.  

Österreich ist   ăWild auf Bienenò und wir rufen alle BienenfreundInnen auf: Zeigt her, was ihr macht,  

damit es wieder summt und brummt in unserem Land.   Die Beiträge zum Schutz der Bienenvielfalt sollen 

zum Nachahmen anregen und helfen, Gärten, Parks und Agrarland bienenfreundlicher zu machen.  

Alle die mitmachen, haben die Chance auf tolle Preise!  

Menschen brauchen Bienen ð das ist inzwischen klar. So gäbe es z.B. ohne die Bestäubungsleistung der 

wilden Verwandten unserer Honigbiene viele Früchte nicht - ob Erdbeere oder Kirsche, Radieschen oder 

Kohlrabié  Aber brauchen Bienen auch Menschen?   Das ist leider tatsächlich immer mehr der Fall. Mehr 

als die Hälfte unserer Bienenarten ist bedroht. Durch unsere intensive Nutzung ð vor allem im Agrarland ð 

haben wir Hummeln & Co den Lebensraum genommen.   Wir müssen also wieder Lebensräume &  

Nahrungsquellen schaffen, um den wilden Bienen und auch anderen Insekten unter die Flügel zu  

greifen. Eigentlich brauchen sie nur ausreichend Nahrung und geeignete  Nistplätze ð und das  

möglichst in enger Nachbarschaft. Das ist allerdings schon lange nicht mehr selbstverständlich. Deshalb 

ist der Mensch gefragt:    Jede & jeder kann und soll beitragen zum Wildbienenschutz. Was man dabei  

wissen muss, haben wir ð in der Theorie ð  zusammengefasst.  

Wir sind sicher, dass viele bereits aktiv sind für Hummeln, Sandbienen & Co. Das möchten wir herzeigen 

und wollen wissen, was DU in deinem Umfeld machst zum Schutz von Wildbienen & Co.  Ausgewählte 

Aktionen stellen wir bei #wildaufbienen laufend vor.  

Gefragt sind Bilder, Kurzvideos, Fotoserien und Texte, mit denen du dein Projekt oder deine Aktivität  

vorstellst und zeigst wie und dass Wildbienenschutz geht. Einfach das folgende Formular ausfüllen 

und  schon bist du beim Gewinnspiel dabei! Als Hauptpreis verlosen wir  ein Wochenende für zwei in  

einem Naturhotel.  

       т                            
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Verantwortungsvoller Umgang mit  

Natur und Landschaft  
Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit nimmt Joggen, Radfahren, Reiten, Spazierengehen usw. 

abseits der ăZivilisationò wieder zu. 

Landwirtschaftliche Grundstücke dürfen aber nur mit Zustimmung des Eigentümers bzw.  

Bewirtschafters betreten werden. Ein allgemeines Betretungsrecht zu Erholungszwecken sieht 

ausschließlich das Forstgesetz für Wald vor. Unbefugte Eingriffe in Besitz und Eigentum können 

zivilrechtlich mit Besitzförderungs ð und Eigentumsfreiheitsklage bei Gericht abgewehrt werden. 

Bei Sachð und Vermögensschäden kann überdies der Verursacher zum Schadenersatz  

herangezogen werden. Strafrechtlich kann Sachbeschädigung, Diebstahl, oder Entwendung 

vorliegen. Der NÖ Feldschutz stellt bestimmte Eingriffe in das Feldgut unter Verwaltungsstrafe 

und ermöglicht die Überwachung durch spezielle Feldschutzorgane. Feldgut im Sinne dieses 

Gesetzes sind alle der landwirtschaftlichen Erzeugung dienenden unbeweglichen Sachen (z.B. 

Äcker, Wiesen, Weiden, Gärten, Weingärten und Feldwegen) und alle beweglichen Sachen, 

die in der Landwirtschaft hervorgebracht oder für die landwirtschaftliche Erzeugung verwendet 

werden, soweit sie sich auf offenem Feld befinden (z.B. Strohballen) sowie Stallungen. Folgende 

unbefugte vorgenommene Handlungen stellen als ăFeldfrevelò eine Verwaltungs¿bertretung 

dar und sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.500 Euro strafbar:  

¶ Gebrauch, Verunreinigung, Beschädigung oder Vernichtung von fremden Feldgut  

(z.B. Verunreinigung mit Hundekot)  

¶ Entziehung oder Zueignung von fremden Feldgut (z.B. Entwendung von Obst,  

Maiskolben,é) 

¶ Betreten, Verunreinigung oder Beschädigung fremder Stallungen  

Im Wald und in Waldnähe ist überdies das Entzünden von Feuer strengstens verboten. Dies  

betrifft auch Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen wie Zündhölzer 

und Zigaretten. Wer dagegen zuwiderhandelt, kann nach dem Forstgesetz bestraft werden. 

Viele Hundebesitzer sind sich nicht bewusst, dass Hundekot das Erntegut und somit Nahrungs ð 

und Futtermittel verunreinigt. Der Kot ist Infektionsquelle für zahlreiche Krankheiten und führt  

oftmals zu beachtlichen wirtschaftlichen Schäden. Hinterlassene Abfälle bergen Verletzungs ð 

und Vergiftungsgefahren für Tiere und können Schäden an landwirtschaftlichen Maschinen  

bewirken. Unsere Bäuerinnen und Bauern sorgen für qualitativ hochwertige Lebensmittel,  

pflegen und erhalten mit viel Fleiß unsere Landschaft und sorgen für gesunde  

Lebensgrundlagen sowie eine saubere Umwelt. Sie fordern aber auch einen respekt -,  

rücksichtsð und verantwortungsvollen Umgang gegenüber fremden Eigentum sowie sorgsame 

und schonende Behandlung unserer natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Klima, Wasser 

zum Erhalt unserer wunderschönen Kulturlandschaft.  



Via Aqua  

Von der Erlaufschlucht zum  

Trefflingfall - so lautet das Motto 

der Via Aqua, dem neuen  

Rundwanderweg durch das  

Ötscherland und den Naturpark 

Ötscher -Tormäuer. Die vier  

Gemeinden Scheibbs, Purgstall, 

Gaming und St. Anton haben als 

touristisches Kleinregionsprojekt 

gemeinsam mit Mostviertel  

Tourismus und der werbetrommel  

diesen neuen rund 75 Kilometer 

langen Rundwanderweg  

konzipiert. Er führt zu den  

schönsten Wasserplätzen entlang 

der Erlauf und der Jeßnitz. 23  

informative  WASSER-WISSEN-

Stationen in Tropfenform finden 

sich entlang des Weges. Dazu 

panoramareiche Aussichtsplätze, 

ein Bierbrunnen mit Brauschätzen 

von der Eisenstraße, das  

Antonibründl, das Alm -Erlebnis 

am Hochbärneck oder die 

Scheibbser Stadtmole sind nur  

einige von vielen Highlights auf 

diesem durchgehend  

beschilderten Weg.  

35 Beherbergungsbetriebe in den 

vier Orten bieten sich als  

erholsame  

Nächtigungsmöglichkeiten auf 

den individuellen Etappen an.  

Die neue Via Aqua -Karte ist bei 

Mostviertel Tourismus und bei den 

vier Projektträgergemeinden  

kostenlos erhältlich.  

       ф        
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DER WEIBSTEUFEL - Ein unheilvolles Spiel  
 

Ein Schmugglerehepaar in den Bergen - fast haben sie ihr Ziel erreicht: Am sechsten Hochzeits-

tag hat der Schmuggler bald so viel ergaunert, dass er seiner Frau im nahen Grenzstädtchen 

das lang ersehnte Haus am Markt kaufen kann, das ihnen Ansehen und Wohlstand bringen soll. 

Doch dann taucht unerwartet ein junger, ehrgeiziger Grenzjäger auf. Ihn hat der Grenzkom-

mandant auf die attraktive Frau des Schmugglers ăangesetztò, damit ihm der Kriminelle endlich 

ins Netz geht. Als der Schmuggler davon erfährt, fordert er von seiner Frau, auf die Avancen 

des Grenzjägers zum Schein einzugehen, um seinen kriminellen Machenschaften weiterhin un-

gehindert nachgehen zu können. Damit aber weckt der Schmuggler einen Dämon, der nicht 

nur ihn am Ende ins Verderben stürzt.  

Freuen Sie sich auf einen packenden Theaterabend in wunderbarem Ambiente!  

Regie:  

Christina Meister -Sedlinger  

Besetzung:  

Christina Meister -Sedlinger  

(DAS WEIB), 

Martin Sedlinger  

(DER MANN), 

Mathias Pichler  

(EIN JUNGER GRENZJÄGER) 

Musiker: 

Christina Gaismeier: Violine/

Viola/Rotta/Klangschalen,  

Christoph Rabl: Klavier/

Keyboard/Gesang  

Premiere: Freitag,  

                  26. Juli 2019,  

                  20.30 Uhr 

Vorstellungen: 26., 27., &  

                          28. Juli 2019, 

         1., 2., 4., 9., 10., 

    & 11. August 2019  

Karten und Informationen  

www.theatersommer -neubruck.at  

Kulturamt Stadtgemeinde 

Scheibbs: Tel.: +43 7482/42511 -63 

kulturservice@scheibbs.gv.at  

Kartendirektverkauf  

in der Tabaktrafik Zehetner in 

Scheibbs  

VVK: ϵ 24,- / AK: ϵ 28,- 

Einlass 2 Stunden vor  

Veranstaltungsbeginn!  



Ihr Weg zum Traumhaus  

Wer träumt nicht davon, ein schönes Haus zu bauen? Bevor es so weit ist, gibt es 

weitreichende Entscheidungen zu treffen: Die Auswahl des Grundstücks, die  

gewünschte Bauweise Ihres Traumhauses, der Energiestandard, die Finanzierung 

Ihres Bauvorhabens und vieles mehr.  
 

NÖ Bauordner - bringt Ordnung auf die Baustelle  

Eine überlegte Planung zahlt sich aus, denn jeder Quadratmeter kostet. Nehmen 

Sie sich für die Planung Ihres Traumhauses Zeit und lassen Sie sich von Profis  

beraten. Viele Entscheidungen, die Sie heute treffen, wirken noch Jahrzehnte 

nach. Besonders, wenn es um eine nachhaltige, kosteneffiziente und  

energiesparende Bauweise geht.  
 

Der NÖ Bauordner begleitet Sie auf diesen Weg. Er enthält wichtige  

Informationen rund um das Thema Neubau, Checklisten und Planungshilfen.  
 

Der NÖ Bauordner hilft Ihnen unter anderem bei  

¶ Der Auswahl des Grundstücks  

¶ Fragen zum Baurecht  

¶ Der Planung  

¶ Der Auswahl der beteiligten Unternehmen  

¶ Der Abschätzung der Kosten  

¶ Der Finanzierung Ihres Traumhauses  

Ab sofort können Sie den NÖ Bauordner über Ihre Gemeinde beziehen: Bestellen 

Sie Ihr persönliches Exemplar bequem und kostenlos online unter 

www.energieberatung -noe.at/bauordner  und holen Sie ihn anschließend am 

Gemeindeamt ab.  

Weitere Informationen zum Thema Neubau und dem NÖ Bauordner erhalten Sie 

bei der Energieberatungshotline der Energie - und Umweltagentur NÖ unter  

der Telefonnummer 02742 221 44, www.energieberatung -noe.at  
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Bei der Straßenmeisterei in Gaming  

und Scheibbs werden  

Straßenwärterinnen bzw. Straßenwärter 

gesucht.  

Anforderungsprofil:  

¶ Abgeschlossene Berufsausbildung  

¶ Führerschein der Gruppe C  
(Gruppe E erwünscht)  

¶ technisches Verständnis  

¶ Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen  

¶ Organisationsfähigkeit  

¶ Belastbarkeit  

¶ hohes persönliches Engagement  

¶ Unbescholtenheit  

¶ gesundheitliche Eignung  

¶ Abgeleisteter Wehr( -ersatz)dienst  

¶ örtliche Mobilität  
 

Wir bieten Ihnen:  

¶ eine anspruchsvolle und interessante  
Tätigkeit  

¶ die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich 
weiter zu entwickeln  

¶ Die wirtschaftliche Stabilität und  
Berechenbarkeit  
eines öffentlichen Dienstgebers  

¶ Die Aufnahme erfolgt als  
Vertragsbedienstete/r  

¶ Eine Entlohnung nach dem NÖ  
Landesbedienstetengesetz, LGBI. 2100  

 

Das Gehalt beträgt mind. ϵ 1.887,40 brutto  

monatlich.  

Zusätzlich wird pauschal für die Tätigkeit im  

Außendienst eine Reisebeihilfe in der Höhe  

von rund ϵ 215,--  angewiesen.  

Es erhöht sich eventuell auf Basis der  

gesetzlichen Vorschriften durch anrechenbare  

Vordienstzeiten. Während des Berufseinstieges 

ist das Gehalt entsprechend geringer.  
 

Ihre Bewerbung richten Sie  

An das  

Amt der NÖ Landesregierung  

Abteilung Personalangelegenheiten A  

Landhausplatz 1  

3109 St. Pölten 
 

Eine vertrauliche Behandlung wird 

zugesichert.  
 

Bei Fragen zur Bewerbung steht Ihnen die  

Abteilung Personalangelegenheiten A,  

Herr Franz Lechner unter der Telefonnummer 

02742 / 9005 - 12186 zur Verfügung.  
 

Es ist für uns selbstverständlich, die  

Bestimmungen des NÖ  

Gleichbehandlungsgesetzes, anzuwenden 

(www.noe.gv.at/gleichbehandlung). Weiters 

dürfen wir in diesem Zusammenhang auf die 

Ziele des Gleichstellungs - &  

Frauenförderprogramms des NÖ  

Landesdienstes und auf die regelmäßig  

erscheinenden Auswertungsberichte  

hinweisen. In Bereichen mit einem Frauenanteil 

unter 45% ist Frauenförderung geboten.  
 

Ihre erforderlichen  

Bewerbungsunterlagen:  

¶ Bewerbungsschreiben  

¶ Tabellarischer Lebenslauf  

¶ Aktuelles Foto  

¶ Kopie des Führerscheines und  

¶ Kopie Ihrer Ausbildungszeugnisse  
(Lehrabschlusszeugnis bzw. Lehrbrief)  

Straßenwärterin bzw. Straßenwärter  

Straßenmeisterei Gaming und Scheibbs  


